
   

Firma   
   
   

Name, Vorname des/der Antragstellers/in  Telefon 
   
   

Straße und Haus-Nr.  Telefax 
   
   

PLZ, Ort  E-Mail 

 
 
 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
in der Stadt Duisburg 

 

- Amt 62 - Telefon: (02 03) 2 83-42 07 

 Telefax: (02 03) 2 83-37 20 

47049 Duisburg E-Mail: gutachterausschuss@stadt-duisburg.de 

 
 
 
 
 

Antrag auf Erteilung einer Bodenrichtwertauskunft 

(§ 196 Abs. 3 BauGB) 
 
 

Der Bodenrichtwert wird für die nachfolgend genannten Objekte und Wertermittlungsstichtage 
benötigt. 
Falls das Objekt nicht eindeutig einem Bodenrichtwertgebiet zugeordnet werden kann, wird um 
Angabe eines geeigneten Bodenrichtwertes aus der Umgebung gebeten. 
 
 

 Lagebezeichnung / Ortsteil 
(Straße und Haus-Nr.) 

 Wertermittlungs-

stichtag 

 
ggf. Gebäudeart*) 

      
1.      

      
2.      

      
3.      

      
 
*) ggf. Art des vorhandenen Gebäudes (z. B. Ein-/Zweifamilienhaus; Mehrfamilienhaus, Büro, Betriebsgebäude) 

 
Als Antragsteller/in verpflichte ich mich als alleinige/r Kostenschuldner/in zur Zahlung der Gebühr gemäß der 

Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)1. 

 
 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift des/der Antragstellers/in 

 

                                                           
1 Auszug aus der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) vom 3. Juli 2001 (GV NW S. 262), in der 
zurzeit geltenden Fassung 
 
Tarifstelle 13.3.1.2 Schriftliche Auskünfte zu Bodenrichtwerten je beantragtem Wert 
 Gebühr: Euro 15 bis 40 
 „Duisburger“ Gebührenrahmen 
 - Bodenrichtwerte nicht älter als 10 Jahre ......... 20 Euro 
 - Bodenrichtwerte älter als 10 Jahre ................. 30 Euro 
 - Zuordnung vergleichbarer Bodenrichtwerte..... 40 Euro 

- 


